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1996 kam es in der Zentralafrikanischen Republik (im Folgenden: ZAR), einem der am wenigsten 
entwickelten Ländern der Welt, zu drei Meutereien im Heer, welche vor allem von der jüngeren Generation 
getragen wurden, wie dem Appendix VI zum Schreiben des interimistischen Präsidenten der ZAR, Ange-Felix 
PATASSE an den Generalsekretär der UNO (S/1997/561 Annex), einem ALLGEMEINEN BERICHT EINES KOMITEES FÜR 

KONZERTATION UND DIALOG (im Folgenden: Appendix VI) zu entnehmen ist. 
 
Die ZAR ist überaus reich an Gold, Diamanten und Uran, um nur diese zu nennen (UN-News vom 29. 

November 2018). 
 
Laut Appendix IV zu S/1997/561, einer ERKLÄRUNG BETREFFS DES ENDES DER MEUTEREI (im Folgenden: Appendix 

IV), wurde auf der XIX. Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich und Afrika, gehalten 
vom 4. bis zum 6. Dezember 1996 in Ouagadougou, in der Folge entschieden, eine MISSION FÜR MEDIATION nach 
Bangui zu schicken, die, um an der Suche nach einer friedlichen Lösung der zentralafrikanischen Krise 
teilzunehmen1, aus den Staatschefs von Gabun, Burkina Faso, Tschad und Mali bestand, und welche demnach vom 
Präsidenten Gabuns, El Hadl Omar BONGO, repräsentiert wurde, der, demnach über Ersuchen des Präsidenten 
PATASSE, die Bestimmungen des Mandats von einer interafrikanischen Truppe von Sicherheit und Frieden, der 
MISAB, (im Folgenden: das Mandat) fixieren sollte, was mit Appendix I (am 6. März 1997 in Bangui) geschah. 

 
Das Mandat sieht in seinen ersten beiden Artikeln vor, was folgt: 
 

 
 
Gegenstand der MISAB war somit, die Rückkehr des Friedens und der Sicherheit durch die Überwachung 

der Anwendung der am 25. Januar 1997 unterzeichneten Vereinbarungen von Bangui zu erleichtern. Dass hier, 
in diesem internationalen Dokument von Frieden die Rede ist, welcher wiederkehren möge, verweist deutlich auf 
internationale Beteiligung am Friedensbruch, will heißen, dass es fremdländische Einmischung in CAR-
Angelegenheiten gegeben haben muss, die Ursache für die Meutereien waren!  

 
Artikel 3 des Mandats lautet: 
 

 
 
Zur Entwaffnung vorgeschrieben waren also die Meuterer sowie Milizen (und andere illegale 

Waffenträger): nicht jedoch das reguläre Heer der CAR, was offenbar missachtet wurde, worauf später 
zurückzukommen sein wird. 

 

                                                           
1
 So der 5. Erwägungsgrund des Appendix I zu S/1997/561 (im Folgenden: Appendix I), dem MANDAT FÜR DIE INTERAFRIKANISCHE TRUPPE ZUR ÜBERWACHUNG DER 

ÜBEREINKOMMEN VON BANGUI, nach dem französischen Akronym kurz: MISAB. 

http://www.undocs.org/S/1997/561
https://news.un.org/en/story/2018/11/1027051
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Artikel 4 Absatz 1 des Mandats lautet: 
 

 
 
Außerdem sollte diese Truppe nach dessen Absatz 2 ganze acht Büros für verschiedene organisatorische 

Sektoren unterhalten: eine Postenbeschaffung ohne Gleichen! 
 
Laut Artikel 6 des Mandats war die MISAB der politischen Autorität des gabunischen Präsidenten, BONGO, 

unterstellt; während betreffs der unmittelbaren Leitung ebendort vorgesehen war, was folgt: Le général Amadou 
Toumani Touré, en sa qualité de Président du Comité international de suivi des Accord de bangui en assume la 
tutelle par délégation.  

 
Das darin genannte : COMITÉ INTERNATIONAL DE SUIVI DES ACCORD DE BANGUI, im Folgenden kurz : das Komitee, 

wurde offenbar von BONGO, in seiner Eigenschaft als Repräsentant der Mission für Mediation, sowie vom 
Präsidenten PATASSE ins Leben gerufen, wie aus dem 3. Erwägungsgrund des Appendix III zu S/1997/561 (im 
Folgenden: Appendix III), einer ERKLÄRUNG DER STAATSCHEFS

2 hervorgeht, wenn dieser lautet: 
 
Nous, 
[…] 

 
 
Bei LAROUSSE (1909), II, 789, findet sich zu suivi, was folgt: 
 

 
 
Beachte, dass liaison im Französischen auch für (Internet) Verlinkung steht. – Suivi steht also für so viel 

wie: fundiert, schlüssig, nachvollziehbar, stringent. 
 
Ein Comité de suivi konnte daher nichts anderes sein, als eines, das darauf zu achten hatte, dass nichts 

unternommen wird, was gegen den Gegenstand des Mandats läuft. 
 
Für die Errichtung des Komitees durch die beiden vorgenannten Staatsoberhäupter sprechen auch die 

zwei ersten Erwägungsgründe des Appendix IV, welche lauten: 
 

                                                           
2

 Die auch von Frankreich unterzeichnet ist. 

https://archive.org/details/lelaroussepourto02laro/page/789
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Das darin erwähnte Kommuniqué vom 8. Dezember 1996 ist dem Dokument S/1997/561 nicht zu 

entnehmen. 
 
Laut Artikel 8 des Mandats sollte dieses zunächst für drei Monate ab 31. Januar 1997, begrenzt sein, und 

sein Kommando regelte Artikel 9, wie folgt: 
 

 
 
Dieses Kommando war somit unmittelbar der Tutel TOURÉS, sowie mittelbar BONGO unterstellt, was sich 

aus allgemein anerkannten Rechtsgrundsätzen ergibt, wonach Militärisches als dessen Werkzeug zu 
Friedenszeiten dem Politischen untersteht.3 Es folgt auch aus der Bedeutung des Begriffs der tutelle, wie ihn 
zitierter Artikel 6 des Mandats gebraucht: Ohne die überwachende Zustimmung TOURÉS sollte militärisch nichts 
Rechtswirksames vorgenommen werden können. 

 
Im Appendix II zu S/1997/561, dem STATUT DER MISAB, bzw. in deren Artikel 2 werden den Angehörigen der 

MISAB umfassende Immunitäten nach der Wr. Diplomatenkonvention zugestanden. Sodann lautet Artikel 3 dieses 
Statuts: 

 

 
 

                                                           
3
 Sollte das betreffs der MISAB anders gesehen worden sein, läge darin ein weiteres Indiz dafür, dass auswärtiger Einfluss auf den Konflikt bestand. 
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Hier erhebt sich die Frage, wie in verzwickten Situationen komplexer Operationen potentiell Schuldige zu 
deren Abschiebung und Verfolgung im Heimatstaat ausfindig gemacht werden sollten, wenn aufgrund ihrer 
Immunität noch nicht einmal gegen sie ermittelt werden darf. Noch schwulstiger und am Gegenstand der MISAB 
vorbei erscheint Artikel 4 des Statuts: 

 

 

 
 

Die Regelung des kurzfristigen Grenzübertritts, etwa auf Verfolgungsjagden, ist hier viel zu weitgehend 
geregelt und lässt weitschweifenden Missbrauch, etwa zu Schmuggel-Zwecken zu. 

 
Artikel 5 Absatz 1 des Statuts regelt den Waffenstatus der MISAB: 

 

 
 
Welches Reglement hier gemeint ist, ist nicht nachvollziehbar. Dass militärisches Personal bewaffnet ist, 

möchte in der Natur der Sache liegen und vermag somit durch die anschließende Formulierung: l’ensemble du 
personnel de la MISAB, nicht geschmälert zu werden. 

 
Mit Artikel 10 des Statuts aber ist der eingangs beschriebene Gegenstand der Mission, an der Suche nach 

einer friedlichen Lösung der zentralafrikanischen Krise teilzunehmen, endgültig auf den Kopf gestellt: 
 

 
 
Nicht ersichtlich ist, wer diese, im Artikel 7 des Mandats4 lediglich erwähnten Statuten verfasst hat, doch 

steht zu vermuten, dass es Kreise waren, die dem Militär nahe stehen. Immerhin aber lautet dessen Artikel 19: 
Le présent Accord entre en vigueur dès sa signature. Der Begriff des Akkords bezeichnet im Französischen eine 
Einigung über strittig Gewesenes. Unterzeichnet ist der Appendix II, wie gesagt, nicht. 

 
Im dritten und siebenten Absatz des Appendix III vom 25. Januar 1997, der laut unten noch näher zu 

erörternden Resolution S/RES/1125(1997) Bestandteil der Bangui-Akkorde ist, führen die beiden 
Staatsoberhäupter BONGO (als Repräsentant der Mission) und PATASSE aus, was folgt: 

 

 

                                                           
4
 Dieser lautet: Les conditions de séjour et de déploiement de la MISAB sont fixées par les statuts de la force. 
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[…] 
 

 
 
Von einer Anrufung des Sicherheitsrates ist hier nicht die Rede. Gleichwohl datiert das eingangs zitierte 

Schreiben von PATASSE an Kofi ANNAN (erst) vom 4. Juli 1997. Darin führt er aus: 
 

 
 
Angestrebt wird somit die Autorisierung nicht der MISAB, sondern der Länder, die an ihr, der Mission, 

teilnehmen5, sowie jene anderen, die sie unterstützen: ein massiver Hinweis darauf, dass die Aktion der MISAB 
von Dritten missbraucht wird, deren Illegitimität zu kaschieren. 

 
Im oben erwähnten Allgemeinen Bericht (Appendix VI) ist jedenfalls die Rede davon, dass Hauptursachen 

für die Meuterei eine Kultur der Straflosigkeit in staatlichen Rängen sowie die großzügige Verteilung von 
Pensionen für hohe Staatsbedienstete seien. 

 
Am 6. August 1997 schließlich verabschiedete der UN-Sicherheitsrat (UNSC) seine erste ZAR-Resolution 

S/RES/1125(1997). Die ersten drei operativen Punkte samt dem letzten Erwägungsgrund derselben lauten: 
 

 

 
 
Was dabei auffällt, ist, dass im Punkt 1. sowohl die Rede von den sechs Teilnehmerstaaten (an MISAB) als 

auch den (namentlich nirgendwo genannten) weiteren Staaten ist, welche sie unterstützen; während im Punkt 2. 
einzig die fortgesetzte Durchführung durch Teilnehmerstaaten gebilligt wird, und von den Unterstützern nicht 

                                                           
5
 Das sind laut PATASSE (Annex) Burkina Faso, le Gabon, le Mali, le Sénégal, le Tchad et le Togo. 

http://www.undocs.org/S/RES/1125(1997)
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mehr die Rede ist. Und im Punkt 3. heißt es überhaupt nur noch spezifisch: Staaten, die logistische Unterstützung 
zur Sicherung des Personals leisten. 

 
Aus Courtoisie heißt er also alle willkommen, billigt aber nur die Verfolgung des Auftrags durch die 

(sechs) Teilnehmerstaaten und autorisiert (abstrakt) diese sowie jene Unterstützer, die sich an ihn halten. 
 
Das alles spricht deutlich dafür, dass fremde, dritte Elemente am Werk waren, auch innerhalb der MISAB. 
 
Im Punkt 6. der zitierten Resolution fordert der UNSC die Teilnehmerstaaten auf, an ihn zweiwöchentlich 

zu berichten. Dem kamen diese nicht nach!  
 
Punkt 4. der Resolution hält dazu fest, was folgt: 
 

 
 
Bericht erstattete stattdessen das Komitee (de suivi) durch seinen Vorstand, TOURÉ

6.  
 
In seiner zweiten ZAR-Resolution S/RES/1136(1997) führt der UNSC daher aus, was folgt: 
 

 
 
Im dritten, hier zitierten Erwägungsgrund bezeichnet der UNSC BONGO insofern unzutreffend7 als 

Repräsentanten der Mitglieder des Komitees (de suivi), als er, BONGO, ja Repräsentant der Missionsmitglieder 
ist, welche aber wiederum, wie oben gezeigt, offenbar das Komitee ins Leben gerufen haben, sodass die 
Bezeichnung durch den UNSC wieder zutreffend erscheint, sofern in diesem Komitee nur Mitglieder sitzen, die 
repräsentiert werden und demnach auch von Resolution 1125 autorisiert sind; was aufzuzeigen, offenbar des 
UNSC Intention war. Im Ergebnis erteilt er damit Bongo eine Ohrfeige, weil er ihn darauf hinweist, er solle sich 
doch um Himmels willen nicht dem Militär unterordnen. 

 
Beim nächsten Erwägungsgrund der Resolution 1136 muss es sich daher um puren Zynismus handeln: 
 

                                                           
6
 (S/1997/652, 684, 716, 759, 795 und 828) 

7
 Im genannten Schreiben S/1997/821, Annex, bezeichnet sich BONGO als représentant des chefs d’État délégués par le sommet France-Afrique de 

Ouagadougou de décembre 1996 pour participer à la recherche d’une solution à la crise centrafricaine et au nom des pays participant à la 
Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui (MISAB); also im Ergebnis nicht nur der vier (missionierten), sondern der sechs 
oben genannten teilnehmenden afrikanischen Staaten. 

http://www.undocs.org/S/RES/1136(1997)
http://www.undocs.org/S/1997/652
http://www.undocs.org/S/1997/684
http://www.undocs.org/S/1997/716
http://www.undocs.org/S/1997/759
http://www.undocs.org/S/1997/795
http://www.undocs.org/S/1997/828
http://www.undocs.org/S/1997/821
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Obschon der UNSC die Berichterstattung durch TOURÉ, wie dargestellt, missbilligt hat, forderte er (im 

operativen Punkt 7.) weiterhin die Teilnehmerstaaten an MISAB dazu auf, regelmäßig an ihn zu berichten; 
zusätzlich forderte er aber nunmehr im Punkt 8. auch den Generalsekretär der UNO (GS) dazu auf, an ihn zu 
berichten. 

 
Erwähnenswert ist freilich noch das im obigen Zitat erwähnte Schreiben PATASSE’S an den GS, 

S/1997/840, aus dem zu zitieren ist, was folgt: 
 

 
 
Auch hier schwingt ein nicht übersehbarer Zynismus mit, der die Enttäuschung PATASSE’S darüber zum 

Ausdruck bringt, dass die Resolution 1125 derart zahnlos ausfiel. Vielleicht aber auch ein Hinweis, dass in 
Wahrheit eine Situation in der ZAR vorlag, welche den Tatbestand des Artikels 77 UN-Charta zu erfüllen imstande 
wäre, was, angesichts der Bestimmung des Artikels 78 UN-Charta, die allzu großzügige Laissez-faire-Politik der 
UNGA und des UNSC bei der Aufnahme von Staaten als Mitglieder zur UNO einmal mehr ins Blickfeld rückt, wobei 
andererseits nicht so sehr solche Politik, welche über die Fähigkeit der Landesverteidigung hinwegsah, zu 
kritisieren ist, als vielmehr die Grausamkeit zu verurteilen, mit welcher die längst globalisierte 
Militärmaschinerie ihre Schneisen in die Länder der Dritten Welt schlägt, um an Rohstoffe und strategische 
Plätze zu gelangen. 

 
(Fortsetzung folgt!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.undocs.org/S/1997/840
http://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-xii/index.html
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Am 5. Februar 1998 verabschiedete der UNSC die Resolution S/RES/1152(1998). Darin hieß er die 
Bemühungen der MISAB-Beitragsstaaten und jener, welche diese unterstützten, willkommen, rief er dazu auf, 
die Implementierung der Bangui-Akkords umgehend zu vollenden, autorisierte er wie zuletzt in Resolution 1136 
und brachte er seine Absicht zum Ausdruck, bis 16. März 1998 darüber zu entscheiden, ob eine UN Peace 
Formation MISAB ablösen solle.  

 
Dem war der Bericht des GS vom 23. Januar 1998, S/1998/61, vorausgegangen, welchen jener nach Punkt 

8. der Resolution 1136 erstattet hat. 
 
In diesem Bericht heißt es auszugsweise, wie folgt 
 

 
 
Sonderbar mutet an, dass MISAB bereits am 8. Februar, mithin keine zwei Wochen nach ihrer Bestellung 

durch die vier Missionsstaaten einsatzbereit und vor Ort gewesen sein soll; ferner, dass ihre Statuten erst am 
6. März 1997 von Präsident BONGO unterzeichnet wurden.  

 

http://www.undocs.org/S/RES/1152(1998)
http://www.undocs.org/S/1998/61
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Dem oben genannten Bericht des GS ist ein Brief PATASSES vom 8. Januar 1998 an ihn, den GS, 
angeschlossen, Darin heißt es: 

 

 
 
Sonderbar erneut die various missions, wo doch nur MISAB entsandt worden war, und dies gar nicht von 

der UNO, sondern von ihr lediglich, was die Teilnehmerstaaten angeht, autorisiert. 
 
Im genannten Brief PATASSES heißt es weiter: 
 

 
 
Dass die Qualität von UNDP lediglich den Erwartungen des zentralafrikanischen Volkes entsprochen habe, 

ohne diese zu übertreffen, scheint auf dessen schlechte Leistungen hinzuweisen: denn eines der am wenigsten 
entwickelten Völker der Erde wird keine besonders hohen Erwartungen haben. 

 
Sodann heißt es weiter in diesem Brief: 
 

 

 
 
Der darin zitierte Artikel 2 laut Appendix 1 lautet: 
 

 



Seite 4 von 11 UNSC-RESOLUTIONEN ZUR CAR 

© 2018 Mag. Arthur H. Lambauer 

 
Siehe zum Komitee für Konzertation und Dialog den Teil I dieser Arbeit.  
 
PATASSE will sich hier offenbar über eine massive Bevormundung zur Wehr setzen, welche ihm und seinem 

Land zuteilwird; dabei noch gar nicht zwingend jene durch das genannte Komitee, sondern die Begleitumstände, 
welche dessen Auftreten mit sich bringt, nämlich MISAB und jene Militärs, die in deren Windschatten agieren. 

 
Und der Brief weiter: 
 

 
 
Eine Ohrfeige der Enttäuschung über TOURÉ? 
 
Was im Brief sodann folgt, bestätigt diese Annahme: 
 

 

 
 
Macht PATASSE hier darauf aufmerksam, dass ihm persönlich an Sicherheit gebricht? Und was soll das 

nationale im folgenden Absatz? 
 

 
 
Etwa darauf hinweisen, dass bislang auch fremde Staatsnagehörige Teil der Landes-Streitkräfte waren? 

Rührte daher die Meuterei? 
 
Einem weiteren Brief von PATASSE an den UNSC, S/1998/219, Annexe, ist zu entnehmen, was folgt: 

http://www.undocs.org/S/1998/219
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Wieviel dieses hier betonte Einvernehmen, in welchem Bongo die Verlängerung entschied, wert war, kann 

man sich angesichts des oben, Teil I, erörterten Zynismus im Brief PATASSES an den SG sowie angesichts der 
Tatsache vorstellen, welchen Handlungsspielraum ein Präsident eines Landes noch hat, dessen Heer, von 
Meuterei zerfressen, zerstreut war. 

 
Dem Brief PATASSES, S/1998/219, Annex, ist der Pacte de Reconciliation Nationale angeschlossen, der 

oben beim Zitat eines Artikels 2 desselben bereits Erwähnung fand. Daraus ist zu zitieren, was folgt: 
 

 
 
Warum wird hier in einem Atemzug von einer schweren politisch-militärischen Kriese der Republik in den 

Jahren 1996 und 1997 gesprochen, wo doch bereits mit den Akkorden von Bangui (25. Januar 1997) und dem 
Engagement von MISAB (8. März 1997) weitgehend Ruhe wieder eingekehrt sein sollte, dies insbesondere zufolge 
des Einlenkens der jungen Meuterer im Heer? – Weil MISAB und jene in ihrem Windschatten die Krise 
prolongierten?  

 
Und warum wird die Krise nicht zugleich als sozio-ökonomische bezeichnet? – Weil es ohne die politisch-

militärische, angesichts des Reichtums des Landes, keine sozio-ökonomische gäbe? Bereits der nächste 
Erwägungsgrund bestätigt dies: 

 

 
 
Erkannt wird hier nicht, dass diese Krise das ganze Land ins Chaos absinken habe lassen, sondern, dass 

sie fehlte, dies zu tun; was so viel bedeutet, als dass lediglich so viel getan wurde, die Lage zu stabilisieren, ohne 
die Ursachen für die Misere zu beseitigen. Bemerkenswert auch der folgende Erwägungsgrund: 

 

 
 
Hier wird von Konzertation und Dialog nur für einen Zeitraum gesprochen, der vor der Unterzeichnung 

der Akkorde von Bangui (25. Januar 1997) liegt. Deshalb auch, was folgt: 
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Überzeugung wird hier kundgetan davon, dass die Schlussfolgerungen aus den Akkorden von Bangui, 

mithin das, was aus ihnen folgt, zu respektieren seien, nicht aber so sehr diese selbst. 
 
Vor diesem Hintergrund beschloss der UNSC am 16. März 1998 die Resolution S/RES/1155(1998), in der 

es u. a. heißt, wie folgt: 
 

 
 
Erhebt sich die Frage, worauf sich diese bloße Stabilisierung der Situation in der ZAR beziehen sollte: auf 

die Hauptstadt Bangui oder das ganze Land? Erinnert sei an die Truppenstärke von MISAB in der Größe von 600 
bzw. 800 Mann! Damit in einem Staat Effizientes auszurichten, dessen Territorium in etwa die doppelte Fläche 
jener Deutschlands aufweist und zwar mit einer Topographie, die derjenigen Deutschlands, was die 
Herausforderung, sie zu bewältigen, angeht, bei weitem überlegen ist, darf als unmöglich angesehen werden. 

 
Doch es kommt noch schlimmer in der genannten Resolution: 
 

 
 
Die Rede ist hier nicht etwa von regionalem Frieden und solcher Sicherheit, sondern von Stabilität: 

Welcher? Jener, die den Rohstoffräubern den Zugriff weiterhin erlaubt? Während hunderttausende unter den 
Folgen leiden. 

 
Was veranlasst den Sicherheitsrat, solche Destruktion zu betreiben? Hat er keine andere Möglichkeit als 

sich solcher Ausdrucksweise zu bedienen, weil eine deutlichere, stringentere, was die dort begangenen 
Völkerrechtsverbrechen angeht, keine Chance hätte, auf den Tisch zu kommen? Doch wenn dem so wäre, was 
bedeutete dies? – Dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen von Nötigung und Hochverrat betroffen ist! 

 
Am 27. März 1998 verabschiedete der UNSC schließlich die Resolution S/RES/1159(1998), mit welcher er 

MINURCA installierte. Darin heißt es u.a.: 
 

 
 
Selbstverständlich hat ein Staat, dessen Volk unterentwickelt ist, und dessen Territorium in einem der 

unwegsamsten Gebiete dieser Erde liegt, Probleme, dieses zu verteidigen. Doch das Problem liegt dabei nicht so 
sehr darin, dass ihm die Ressourcen dafür fehlen, sondern darin, dass sie auch jener Apparat nicht hat, dem er 
sich zu dem Zweck der kollektiven Sicherheit angeschlossen hat: die UNO. 

 

http://www.undocs.org/S/RES/1155(1998)
http://www.undocs.org/S/RES/1159(1998)
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Verfügte der UNSC über einen unmittelbaren Befehl über sämtliche in Afrika stationierten und tätigen 
militärisch Bewaffneten, wie es die einschlägigen Bestimmungen der UN-Charta vorsehen, die bis heute nicht 
implementiert sind; dann könnte er in der ZAR nicht bloß läppische 800 Mann, sondern ein paar hunderttausend 
zusammengezogen haben, um die kriminellen Milizen und Rohstoffräuber auszurotten und dingfest zu machen. 

 
In einem Abschnitt C gründet diese zuletztgenannte Resolution des UNSC MINURCA; er lautet im 

Wesentlichen: 
 

 
 
1.350 Mann bewaffnet für über 620.000 km2 Urwald! 
 
In (a) und (b) fällt auf, dass das Mandat zum einen bloß Bangui umfassen sollte, und der Auftrag, Assistenz 

zu leisten sich bloß im zweiten Fall an einen Adressaten, nämlich die Armee der ZAR richtet, was die Frage 
aufwirft, wer in Bangui für Sicherheit und Stabilität sorgt, welchen demnach eine höhere Rangordnung zukommt 
als der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung sowie dem Schutz von Schlüsseleinrichtungen in Bangui, 
darunter wohl auch die Regierungsgebäude. 

 
Der reibungslose Übergang zwischen MISAB und MINURCA, der am Ende des operativen Punktes 11. 

gefordert wird, sollte offenbar ein Auftrag sein, MISAB in MINURCA personell weitgehend aufgehen zu lassen. 
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Auffällt ferner, dass keinerlei Kommandostruktur vorgesehen wird. Im operativen Punkt 14. heißt es lediglich, 
wie folgt: 

 

 
 
Haarsträubend die Formulierung, wonach der UNSC die Bestellung durch den GS willkommen heißt, als 

wäre sie innerhalb der MINURCA bereits erfolgt! 
 
Beachte auch, dass MINURCAs Mandat keinerlei sozio-ökonomische Inhalte aufweist, abgesehen von der 

Hilfe zur Durchführung von Wahlen. Dass ein Mann, der Sonderbeauftragte des GS, hier mit solchen Aufgaben 
bzw. damit betraut wird, dabei zu assistieren, setzt voraus, dass die ZAR eigene Kapazitäten hatte, dem 
nachzukommen, was in höchstem Maße fraglich ist. 

 
Außer ihrem Präsidenten ist bislang kein wesentliches Humanpotential der ZAR in Erscheinung getreten, 

welches Ausblick dafür bieten könnte, dass die ZAR bzw. ihre Nation sich selbst regieren kann. 
 
Mit operativem Punkt 2. seiner Resolution S/RES/1201(1998) legte der UNSC nach, wie folgt: 
 

 
 

http://www.undocs.org/S/RES/1201(1998)
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Sollten die Stimmen in den entlegenen Gebieten des Landes nicht elektronisch abgegeben worden sein, 
erhebt sich die Frage, wie sie zurück zur zentral erfolgenden Zählung gelangen könnten: ohne den Schutz durch 
MINURCA! Wahlen, welche laut Punkt 1. wie folgt vorgesehen waren: 

 

 
 
Bezeichnend, dass der UNSC hier nicht die Wahlen als solche willkommen heißt, sondern deren 

Ankündigung! Er wusste offenbar, dass sie niemals frei sein würden können, weil zumindest außerhalb Banguis 
keine ausreichende Sicherheit bestand. 

 
Mit Punkt 11. sprach der UNSC folgendes aus: 
 

 
 
Dazu sollte es jedoch nicht kommen. 
 
Zunächst aber noch ein Nachtrag zu den Resolutionen 1159 und 1201! 
 
In der ersteren, wie oben zitiert, lautete der Auftrag an MINURCA, den nationalen Sicherheitskräften zu 

assistieren, für Recht und Ordnung zu sorgen (10b); zugleich aber auch darin, diese Sicherheitskräfte zu re-
strukturieren (10e). Schon in Resolution 1201, Punkt 4., stellt sich heraus, dass dies ein Widerspruch ins ich ist: 

 

 
 
Was bleibt, ist die Frage, wer jene literae erfüllen sollte, die im Punkt 10. der Resolution 1159 den nationalen 

Kräften zugedacht waren; nämlich insbesondere die Sicherheit außerhalb Banguis! 
 
Was folgte, war die Resolution S/RES/1230(1998) vom 26. Februar 1999. Darin geht der UNSC auf Sozio-

ökonomisches ein: 
 

 
 
Vor diesem fragilen Hintergrund muten die folgenden Passagen aus Resolution 1230 besonders 

fragwürdig an: 
 

 

http://www.undocs.org/S/RES/1230(1998)
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Man schuf eine Stabilität, die nicht mehr brachte als das Aufhören von Blutvergießen, und drohte sodann 

damit, diese zu nehmen, indem MINURCA abgezogen würde, lange bevor der Staat als solcher erstarkt, 
geschwiege denn die Widersacher aus ihm vertrieben wären, Zuckerbrot und Peitsche, um zu erreichen, dass 
die Grenzen für den illegalen Rohstoff- und Menschenhandel offen blieben. 

 
In diesem Zusammenhang ist Punkt 5. dieser Resolution 1230 zu lesen: 
 

 
 
Von einer nationalen Armee der ZAR könnte hier hernach nicht mehr die Rede sein. 
 
Den guten Willen zu demonstrieren, ist dem UNSC nur dort gegeben, wo es um Agenda geht, welche den 

Räubern nicht ins Handwerk pfuschen: 
 

 
 
Ein Präsident ohne Regierungsapparat ist ungefährlich für sie. Dass Waffen, die dringend für eine 

Ausweitung der FACA benötigt würden, zerstört werden sollen, spricht für sich. Der Aberwitz setzt sich im 
Folgenden fort: 
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Zum einen wird dem Präsidenten auf die Zehen getreten, was Beschleunigung legislativer Maßnahmen zur 

Herstellung der Verteidigungsfähigkeit des Landes angeht; zum anderen soll der Aufgabenbereich der FORSDIR 
beschränkt werden, einer Truppe nationaler Einheiten, die für Punkt 10b der Resolution 1159 eingerichtet wurde, 
und die offenbar über den Schutz der Schlüsseleinrichtungen hinaus auch anders wo (etwa außerhalb Banguis?) 
für Recht und Ordnung sorgte. Damit wurde die Rechtlosigkeit des Terrains außerhalb Banguis zementiert und 
so Zeit geschaffen, bis die Räuber sich dort etabliert und für unumkehrbare Fakten gesorgt haben würden. 

 
Spätestens hier stellt sich die Frage nach der Urheberschaft der Texte, die zu UNSC-Resolutionen werden. 

Hier muss es Maulwürfe geben, die dem internationalen Völkerrechts-Verbrechertum in die Hände spielen, also 
mitten im Sekretariat der UNO, zB. 

 
Mit dieser Resolution 1230 verlängerte der UNSC das Mandat der MINURCA bis 15. November 1999; und 

mit Resolution S/RES/1271(1999), vom 22. Oktober 1999, bis zum 15. Februar 2000. 
 
(Fortsetzung folgt!) 
 
 
 
 

http://www.undocs.org/S/RES/1271(1999)



